
      
 
Meisterzüchter – Master breeder: Reglement 2015  
 
 
Teilnahmebedingungen und Berücksichtigung des Tiers  in der Abrechnung 

 
� Um berücksichtigt zu werden, muss ein Züchter während der 16 Referenzjahre mindestens 80 

registrierte weibliche Tiere produziert haben (∅ 5 pro Jahr), mit mindestens jedes Jahr drei 
weiblichen Registrierungen. Referenzjahre = betrachtetes Jahr – 19 bis zum betrachteten Jahr – 4; 
für einen Meisterzüchter 2015: registrierte Tiere vom 01.01.1996 bis zum 31.12.2011. 
Registriertes Tier = mindestens ein ausgestellter Zuchtinformationsausweis. 
 

� Für den jeweiligen Züchter werden alle Tiere berücksichtigt, die während der Referenzperiode 
registriert wurden und von Paarungen stammen, die vom Züchter durchgeführt wurden. Der 
Herdenname verbindet einen Tier mit dem Züchter (Rangierung per Herdenname). 
  

� Um Punkte zu erhalten, muss ein Tier einen Holsteinblutanteil von mindestens 87.5% aufweisen. 
 
 
Punktsystem: 

Zugeteilte Punkte aufgrund der 
Leistungen  (kumulierend) 

0.25 0.5 0.75 1 1.25 3.75 

       

Eigenleistungen (Kuh) 

� entw. PP   1 Standardlaktation 

                     2 Standardlaktationen 

                     3 Standardlaktationen  

oder PPr   1 Standardlaktation 

                 2 Standardlaktationen 

                 3 Standardlaktationen 

oder  Kg Eiweiss 

� GN letzte Einstufung (Kuh) 

� Qualifikation (Stier) 

 

125 et + 

 

 

8 et + 

 

 

 2’000-2299 

G+83/84 

 

 

125 - 132  

 

 

8 - 12 

 

2’300-2599 

VG85/86/87 

 

 

 

133 und + 

 

 

13 et + 

 

2’600-2999  

VG88/89 

 

 

 

 

133 - 139 

 

 

13 - 17 

  3’000-3299 

EX 

 

 

 

140 und + 

 

 

18 und + 

3'300 u. + 

EX 2E u.+  

PLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA 

Um Punkte zu erhalten muss eine Kuh Punkte für die Leistung (PP oder PPr oder Kg Eiweiss) und  für 
die Einstufung GN aufweisen 

PP = 2/3 PPp + 1/3 PPf  PPr = PP – durchschnittliches Betriebs-PP 
 
Klassierungssystem  
� Die gesamte Punktzahl für ein Jahr pro Züchter entspricht der Summe der Punkte, die jedem 

registrierten Tier, das den Bedingungen entspricht (Registrierungsperiode, Paarung durch 
Züchter, Ho-Blutanteil), vergeben werden. 

� Die durchschnittliche Punktezahl pro weibliches Tier für einen Züchter entspricht der gesamten 
Punktezahl dividiert durch die Anzahl weiblicher Tiere, die während der betrachteten Periode 
registriert wurden.  

� Die besten Züchter (nominierte Züchter) sind diejenigen, welche die höchste durchschnittliche 
Punktezahl pro weibliches Tier erhalten. 

� Die jährliche Anzahl Meisterzüchter entspricht 0.2% der angeschlossenen Züchter. Ein 
Meisterzüchter kann während der folgenden 15 Jahre nicht mehr ernannt werden. 

� Züchter, die in Folge eines Rechtsstreits mit dem Verband in den vorherigen 10 Jahren gestraft 
wurden, sind von der Klassierung ausgeschlossen. 

 
Grangeneuve, 20. Oktober 2014 


